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RS OGH 2008/9/24 2Ob32/08g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.2008

Norm

JN §99 Abs1

Rechtssatz

Der Vermögensgerichtsstand nach § 99 Abs 1 JN wird auch für ausländische Staaten, die im Inland über von der

Immunität nicht gedeckte Vermögenswerte bestimmten Umfangs verfügen, begründet.

Entscheidungstexte

2 Ob 32/08g
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